
Die angegebenen Zeiten resultieren aus dem Umweg des Schad-
stoffmobils entlang der zugelassenen Umleitung und stellen nur
Orientierungswerte dar. Geringe Wartezeiten sind einzurechnen!

Der Haltestellenbereich Hüttenplatz wird auf den Baustellenan-
fang vor dem Park Bahnhofstraße verlegt. Alle Regelungen haben
Gültigkeit gemäß Abfallratgeber des Landkreises Sonneberg.

Für die Veränderungen wird um Verständnis gebeten.

Bauamt Lauscha
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Amtsblatt der Stadt Lauscha

Die nächste Ausgabe der Lauschaer Zeitung erscheint am 9. Juni 2006.

Redaktionsschluss ist der 31. Mai 2006.

AMTLICHER TEIL

Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Lauscha

Inhaltsverzeichnis:

1. Amtlicher Teil
1.1 Amtliche Bekanntmachung der Stadt Lauscha
1.2 Amtliche Bekanntmachungen anderer Körperschaften

2. Nichtamtlicher Teil
2.1 Informationen  der Stadtverwaltung

3. Öffentlicher Teil

Aufgrund der bestehenden Straßensperrungen in Lauscha ist für
die nachfolgenden Haltestellen des Schadstoffmobils am
20. Mai 2006 mit Verzögerungen um jeweils ca. 1 Stunde bei

- Parkplatz Obermühle neu ab ca. 14.30 Uhr

- Buswendeplatz Köpplein neu ab ca. 15.45 Uhr

- Parkplatz hinter GH „Rennsteig“ neu ab ca. 16.45 Uhr

zu rechnen.

Bürgerinformation
zur Veränderung von Abholzeiten Schadstoffmobil am 20. Mai 2006
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Informationen zum Bereitschaftsdienst
Wasserwerk Lauscha

Außerhalb der Dienstzeiten ist der Bereitschaftsdienst des
Wasserwerkes Lauscha unter der Ruf-Nr. 0172 / 7 99 01 25 zu
erreichen.

Während der Dienstzeiten erreichen Sie das Wasserwerk
Lauscha unter der Ruf-Nr. 2 06 51 oder 2 90 16.

Informationen Stadtverwaltung

Sprechstunden der Revierförsterin

Die Sprechstunden der Revierförsterin finden wieder zu den regel-
mäßigen Terminen statt:

am 1. und 3. Donnerstag im Monat

von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr

im Sitzungssaal der Stadtverwaltung Lauscha

Sprechzeiten des KoBB
(Kontaktbereichsbeamten)

der Stadt Lauscha

Dienstag 12.30 Uhr – 14.30 Uhr

Außerhalb der genannten Sprechzeit können Termine in Lauscha
oder Neuhaus vereinbart werden.

Telefonnummern:

KoBB Lauscha 03 67 02 / 2 90 21
KoBB Neuhaus 0 36 79 / 72 69 17
Polizeiinspektion Sonneberg 0 36 75 / 87 50
Notruf Polizei 110

Das Ordnungsamt informiert: 

Annahme von Grünschnitt

Die Annahme in Ernstthal ist zur Zeit nicht möglich.

Mit den Nachbarorten wurde die Annahme von Grünschnitt von
Privathaushalten aus Lauscha abgesprochen.

Steinach (vor Ortseingang links)

Freitag 13.00 - 15.00 Uhr
Sonnabend 09.00 - 11.00 Uhr

Neuhaus am Rennweg
(Bauhof/über Hof unterhalb Stadtverwaltung erreichbar) 

Dienstag 15.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag 15.30 - 18.00 Uhr

1. Sonnabend im Monat 10.00 - 12.00 Uhr

Baustelleninformationen
Stand 5. Mai 2006

Oberlandstraße

Die Straßenbauarbeiten wurden ab der Haus-Nr. 42 begonnen.
Nach dem Rückbau der alten Verkehrsfläche wird abschnittswei-
se das Erdplanum hergestellt und anschließend mit der Verlegung
der Elektrokabel weitergemacht. Nach Einbau der Kabelquerun-
gen wird bis auf Höhe der Schottertragschicht aufgefüllt und der
Rückbau im weiteren Straßenverlauf vorangetrieben.

Die Zufahrt im unteren Teil der Oberlandstraße bleibt vorerst nur
über die Kirchstraße geregelt. Sobald die Nutzung Hüttenplatz
gegeben ist, wird darüber die Verkehrsführung eingerichtet. Die
bereits bestehende Verkehrsregelung mit Gegenverkehr bleibt
erhalten. Auf Anfrage der Baufirma wird dringend darum gebeten,
die Fahrzeuge im Zufahrtsbereich der Baustelle aus Richtung
Köpplein nur zum Be- und Entladen bzw. Ein- und Aussteigen
abzustellen und die rückwärtsfahrenden Baufahrzeuge nicht wei-
ter zu behindern.

Zur Vermeidung von Behinderungen für die Baustelle sollten
Fahrzeuge möglichst nicht im Zufahrtsbereich der Baustellen
abgestellt werden. Ausweichmöglichkeiten finden sich auf dem
Köpplein oder an der Obermühle.

Die Abfallentsorgung wird je nach Baufortschritt am Hüttenplatz
zu jedem Abfuhrtermin neu festgelegt. Da zentrale Sammelplätze
für die Abfallbehälter unvermeidbar sind und der engere Baustel-
lenbereich nicht angefahren werden kann, wird für die blauen
Tonnen eine Kennzeichnung der Zuordnung zum Grundstück an
der Innenseite der Deckel durch Adressenaufkleber vorgenom-
men. Der Transport der Behälter erfolgt aus dem Baubereich dann
durch geeignete Baumaschinen zur Sammelstelle und zurück.

Ahornstraße

Die Arbeiten wurden überwiegend im oder hinter dem Gehweg ab
der Einmündung zur Straße des Friedens begonnen. Nachdem im
ersten Abschnitt alle Hausanschlussleitungen verlegt wurden,
wird beidseitig der Gehweg nachgeführt und die Anpassungen zu
den Grundstücken geschaffen. Die abschnittsweise Verkehrsrege-
lung über Beschilderung oder Ampel wird beibehalten.

Im zweiten Abschnitt wird der Vorlauf für den Gehwegbau
geschaffen werden und dazu die Arbeiten für die Hausanschluss-
leitungen der Versorgungsträger fortgeführt. Soweit notwendig,
wird dabei abschnittsweise der Rückbau der alten Straßenbeleuch-
tung durchgeführt und die neuen Fundamente der Straßenlampen
gesetzt.

Weitere Einschränkungen, wie z.B. die Sperrung von Zufahrten in
die abgehenden Seitenstraßen, werden noch rechtzeitig vorher den
Betroffenen bekanntgemacht.

Bahnhofstraße – Wiesleinsmühle

Nach Aufnahme der Bautätigkeit wurden bisher Betonarbeiten an
der Einlaufseite des unteren Bauwerks ausgeführt und die bauzeit-

7

Impressum Lauschaer Zeitung
Herausgeber: Stadt Lauscha
Anschrift: Stadtverwaltung Lauscha

Bahnhofstraße 12, 98724 Lauscha

Druck, Gesamtherstellung und verantwortlich für Anzeigenannahme:
Satz & Media Service Uwe Nasilowski
Straße des Friedens 1 a, 07338 Kaulsdorf
Tel.: 03 67 33/2 33 15
Fax: 03 67 33/2 33 16
E-mail: satz.mediaservice@t-online.de

Für Verträge mit der Fa. Satz & Media Service, Inhaber Uwe Nasilowski
gelten deren allgemeine Geschäftsbedingungen.

Erscheinungsweise: nach Bedarf

Verantwortlich für den Inhalt:
1. Für alle Veröffentlichungen der Stadt ist die Stadt verantwortlich.

2. Für alle anderen Veröffentlichungen im amtlichen bzw. nichtamtlichen Teil
ist der jeweilige Herausgeber der Mitteilung verantwortlich.

3. Verantwortlich für den öffentlichen Teil ist die Druckerei bzw. der entspre-
chende Verfasser einer Mitteilung/Nachricht.

Zuschriften an die Redaktion der Stadtverwaltung Lauscha können nur ver-
öffentlicht werden, wenn sie den Namen und die vollständige Adresse enthal-
ten. Dies trifft auch für die E-mails zu. Die Redaktion behält sich das Recht auf
Kürzung vor.

Bezugsmöglichkeiten/Bezugsbedingungen:
Ein gesicherter Bezug des Amtsblattes ist nur im Abonnement möglich.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, das Amtsblatt gegen Erstattung der
Portokosten laufend und einzeln zu erhalten.

Zu abonnieren und zu bestellen ist das Amtsblatt bei der:
Stadtverwaltung Lauscha
Bahnhofstraße 12, 98724 Lauscha
Tel.: 03 67 02/29 00
Fax: 03 67 02/2 90 23

Das Amtsblatt wird bis auf weiteres kostenfrei im Stadtgebiet verteilt. Zu
beachten gilt, dass die kostenfreie Verteilung des Amtsblattes im Stadtgebiet
lediglich eine Serviceleistung der Stadt darstellt. Ein Anspruch, das Amtsblatt
auf diese Weise regelmäßig zu erhalten, besteht nicht.

liche Behelfsumfahrt an diesem Bauwerk hergestellt. Die bisher
gewohnte Verkehrsführung wird bis zur Fertigstellung des unte-
ren Bauwerks ab der 19. Kalenderwoche geändert und verläuft
dann über den bereits hergestellten Teil der neuen Bachüberbau-
ung. Dadurch wird Baufreiheit für den Abbruch der alten Bach-
überbauung und den Neubau der Auslaufseite des unteren Bau-
werks geschaffen. Ab der 20. Kalenderwoche ist die Nutzung der
dort betroffenen Garagen eingeschränkt. Die Fahrzeuge sind vor-
her außerhalb des Baustellenbereichs unterzubringen.

Eine Veränderung der Fußgängerführung wird je nach Baufort-
schritt notwendig. Da der Verkehrsraum für die provisorische
Umfahrung durch Zwangspunkte stark eingeengt ist, wird um
besondere Vorsicht aller Verkehrsteilnehmer gebeten. Die
Fußgänger sollten den Fahrbahnstreifen meiden und den jeweils
entlang der Baugrube vorgesehenen Weg (ggf. auch über Fußgän-
gerbrücken) wählen.

Es wird um Beachtung der Hinweise durch die Bauleute gebeten.

Hüttenplatz – Straße des Friedens

Mit Baubeginn wurde bisher der Rückbau der Verkehrsflächen
vorgenommen und das Baufeld näher erkundet. In der nächsten
Bauphase wird ab Bauanfang Bachüberbauung vor dem Kultur-
haus mit den Verbauarbeiten und dem Öffnen des Lauschabachs
die Bautätigkeit fortgesetzt. Die durch die Erkundung festgestell-
ten Probleme wurden durch Projektanpassungen einer Lösung
zugeführt. Da im unmittelbaren Umfeld des Kulturhauses
zunächst das alte Bachgewölbe abgebrochen werden muss, um
eine provisorische Wasserführung und Aufstellfläche für die Ver-
bauarbeiten zu schaffen, wird der Einmündungsbereich der Ober-
landstraße zunächst nur noch für Fußgänger nutzbar sein. Daher
kann aus keiner der angrenzenden Straßen der Fahrzeugverkehr
zugelassen werden,

Anliegerverkehr ist nur in direkter Abstimmung mit der Baufirma
unter Vorbehalt möglich. Da die Bauabläufe eine enge Terminpla-
nung aufweisen und keine Spielräume für Verschiebungen beste-
hen, ist grundsätzlich keine Baubehinderung durch Verkehrsfra-
gen hinnehmbar.

Für die unmittelbaren Anlieger werden die Arbeiten an den bau-
zeitlichen Provisorien für die Ver- und Entsorgungsleitungen fort-
gesetzt.

Die eingerichtete innerörtliche Verkehrsführung hat sich zwi-
schenzeitlich eingespielt, obwohl in Einzelfällen weiterhin das
Verständnis für bestimmte verkehrsregelnde Maßnahmen noch
nicht besteht.

Es wird daher dringend darauf hingewiesen, dass die eingerichte-
te Verkehrsbeschilderung nicht unbefugt verändert und mehr
Rücksicht auf die schwierigen Verkehrsverhältnisse genommen
wird. Insbesondere sollten die Wendebereiche und Haltestellen
der Linien- und Schülerbusse freigehalten und Lieferfahrten im
Baustellenbereich auf das Notwendige beschränkt werden. Die
Nutzung von sonst üblichen Fußgängerwegen über private Grund-
stücke (insbesondere die Pertschengasse) ist eigentlich nicht für
den allgemeinen Fahrzeugverkehr vorgesehen und sollte nur den
dortigen Anliegern sowie den Rettungsdiensten vorbehalten blei-
ben.

Neben Sachschäden werden wiederholt riskante Begegnungen
von Fahrzeugen (Beinahezusammenstöße) und Gefährdungen
von Fußgängern beobachtet.

Da die Pertschengasse auch ein deutlicher Anteil der Schulkinder
auf dem Schulweg nutzt, ist besondere Rücksicht und eine vor-
sichtige Fahrweise geboten! Die Nutzung wird nur für das Anlie-
gerumfeld toleriert, nicht aber für Durchfahrten zur Abkürzung
von Wegen, die auch über die Eller laufen könnten.

Die Abfallentsorgung wird je nach Baufortschritt am Hüttenplatz
zu jedem Abfuhrtermin neu festgelegt. Da zentrale Sammelplätze
für die Abfallbehälter unvermeidbar sind und der engere Baustel-
lenbereich nicht angefahren werden kann, wird für die blauen
Tonnen eine Kennzeichnung der Zuordnung zum Grundstück an
der Innenseite der Deckel durch Adressenaufkleber vorgenom-
men. Der Transport der Behälter erfolgt aus dem Baubereich dann
durch geignete Baumaschinen zur Sammelstelle und zurück. Bei
den Straßen, die nicht unmittelbar durch Bauarbeiten betroffen
sind, werden analoge Lösungen ggf. über den Bauhof geplant.
Zentrale Sammelplätze sind im Zuge der Ortsdurchfahrt jeweils
die an den Baustellenabsperrungen befindlichen Bereiche. Bis
dorthin besteht die Erreichbarkeit durch den Entsorgungsdienst.

Über spätere Veränderungen wird rechtzeitig informiert.




